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	Ausgangslage: Im Rahmen des am 25.06.2021 verabschiedeten Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) wurde vom Gesetzgeber ein neuer Ansatz zur rechtsformneutralen Besteuerung in Deutschland eingeführt.Das KöMoG beinhaltet u.a. ein sog. Optionsmodell nach § 1a KStG, welches am 01.01.2022 in Kraft trat. Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaften können fortan, auf Antrag, ertragsteuerlich vollständig wie eine KapG behandelt werden und sind ihnen insoweit gleichgestellt. Aufgrund eines fiktiven Formwechsels bleibt die PersG zivil- und handelsrechtlich bestehen.

Nach Auskunft der Bundesregierung wurden bis zum Ende der ersten Antragstellungsfrist, am 30.11.2021,150 Options-Anträge gestellt. Dies zeigt, dass die Neuregelung bislang von Unternehmen nur sehr schlecht angenommen wird. Die Frage liegt nahe, ob es sich lediglich um Anlaufschwierigkeiten, ggf. aufgrund der Kurzfristigkeit, handelt oder ob die Ausgestaltung der neuen Gesetzesregelung eine Optionsausübung unattraktiv macht. Damit einher gehen die Überlegungen, ob das Optionsmodell mit etwaigen Anpassungen das Potential hätte, eine rechtsformneutrale Besteuerung und internationale Wettbewerbsstärkung für mehr PersG zu schaffen.

	Lösungsansätze: Im Rahmen dieser Arbeit wird analysiert, welche Auswirkungen eine Optionsausübung für Unternehmen hat, unter welchen Umständen bzw. für welche Unternehmensgruppen eine Optionsausübung aus (ertrag-)steuerlicher Sicht vorteilhaft ist und mittels welcher Anpassungen die Attraktivität gesteigert werden könnte.

Neben qualitativen Analysen wird anhand eines praktischen Beispiels eine mögliche, insbesondere quantitative, Vorteilhaftigkeitsanalyse einer Optionsausübung berechnet (Steuerbelastungsvergleich). Dabei soll ermittelt werden, ob für diesen Einzelfall eine Optionsausübung zum jetzigen Zeitpunkt zu empfehlen ist. 



	Ergebnisse: Der Hauptgrund für das bisherige Desinteresse vieler Unternehmen an einer Optionsausübung ist auf die Ausgestaltung des Gesetzes zurückzuführen. Die Gleichstellung des fiktiven Formwechsels mit einem echten Formwechsel erzeugt viele Optionshemmnisse. Insbesondere die zwingende Einbringung des funktional wesentlichen SBV in die optierende PersG für eine steuerneutrale Umwandlung ist ein Schlüsselfaktor.  Die Sperrfristenverhaftung bedingt eine mindestens siebenjährige Bindung. Vor dem Hintergrund des Sinns und Zwecks der Option, der Besteuerung einer PersG wie eine KapG ohne tatsächlichen Formwechsel, ist die Anwendung des UmwStG und der daraus resultierenden drohenden Aufdeckung stiller Reserven im Optionsausübungszeitpunkt nicht zielführend.

Mittels einiger Gesetzesanpassungen könnte das Optionsmodell attraktiver gestaltet werden, beispielsweise durch die nicht zwingende Einbringung des SBV oder die erweiterte Zulassung von Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die quantitative Analyse am Beispiel eins Familienunternehmen in der Form einer GmbH & Co. KG zeigt, dass bei einer optierenden PersG gegenüber einer originären PersG ein großer Steuervorteil entsteht, wenn langfristig Gewinne überwiegend thesauriert werden sollen, kein zeitnaher Entnahmewunsch besteht und die Einkommensteuersätze hoch sind. Wird hingegen überwiegende eine zeitnahe Gewinnausschüttung gewünscht, ist die Optionsausübung mit Nachteilen verbunden. Somit ist das Optionsmodell insbesondere für größere Mittelständler und Personengesellschaftskonzerne in der Rechtsform der OHG oder KG mit einer guten Ertragslage und Selbstfinanzierungsabsichten attraktiv. Zudem lohnt es sich für im EU/EWR-Raum ansässige Unternehmerfamilien mit vielen kleinen Anteilseignern, welche eine zeitnahe Nachfolge anstreben. Die weitere Anwendung der Verschonungsregelungen des ErbStG ist nutzbar. 

Für das genannte Unternehmen ist eine Optionsausübung bei der aktuellen Ausgangssituation nur zu empfehlen, wenn Gewinne langfristig im Unternehmen gebunden bleiben (z.B. wie in den Berechnungen dieser Arbeit gezeigt ca. 21 Jahre lang), die Unternehmensentwicklung sich weiter positiv fortsetzt und die Schweiz die Optionsausübung anerkennt. Die Kommanditisten fordern aktuell jedoch die vollständige Gewinnausschüttung. Somit bietet das Optionsmodell zum jetzigen Zeitpunkt keinen Belastungsvorteil. 
	Fazit und Ausblick: Das Potential für eine Angleichung der Besteuerungssysteme und einer internationalen Wettbewerbsstärkung durch das Optionsmodell ist grundsätzlich vorhanden. Es wurde ein weiterer Teilschritt  in Richtung Rechtsformneutralität geschaffen, wenngleich die Ausgestaltung Raum für Anpassungen und Ausweitung gibt. Zur Zielverfolgung der rechtsformneutralen Besteuerung ist das Optionsmodell jedoch auch mit Anpassungen keine allgemeingültige Lösung. Es bedarf weiterer Neuregelungen, z.B. Anpassungen des § 34a EStG. Auf eine umfassende Evaluierung, wie im Koalitionsvertrag der Ampelregierung 2021 angekündigt, mit Folgehandlungen, ist zu hoffen.

Offen bleibt die Thematik, inwiefern eine rechtsformneutrale bzw. einheitliche Besteuerung aufgrund der differenten Eigenheiten der zwei Rechtsformtypen überhaupt sinnvoll ist.  
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